
 
 
                
   
 
 

MEDIENMITTEILUNG der SVP Stadt Thun 
Thun, 18. April 2019 
 

Die SVP Thun begrüsst das Vorgehen des 
Gemeinderates gegen den Entscheid des 
Regierungsstatthalters zur Fussgängerzone in der 
Thuner Innenstadt. 
 
pd. Der Gemeinderat hält den Entscheid des Regierungsstatthalters zur Fussgängerzone 
in der Thuner Innenstadt für nichtig. Er wird deshalb beim Regierungsrat die Aufhebung 
des Entscheides von Amtes wegen beantragen. Die SVP Thun begrüsst die konsequente 
Haltung des Gemeinderates und empfiehlt, erst nach Abschluss des gemeinsam 
etablierten einjährigen Pilotbetriebes allfällige Korrekturmassnahmen zu definieren.  
 
Ende letzten Jahres startete die einjährige Pilotphase des gemeinsam mit zahlreichen 
Vertretern und Betroffenen evaluierten Verkehrsregimes in der Thuner Innenstadt. Die SVP 
Thun begrüsste bereits damals dieses gemeinsame Vorgehen, in welchem unter 
anderem auch die Interessen und Anliegen der Innenstadtgeschäfte mitberücksichtigt 
wurden.   
 
Anfangs April 2019 hat der Regierungsstatthalter im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen 
Verfahrens eine Verfügung der Stadt Thun abgeändert und der Stadt Thun Weisungen 
erteilt. Vom Entscheid des Regierungsstatthalters wären zahlreiche 
Verkehrsteilnehmende betroffen und dieser tangiere ebenfalls die Gemeindeautonomie 
der Stadt Thun, die im Bereich der Verkehrsmassnahmen einen gewissen Spielraum 
haben sollte. 
 
Der Thuner Gemeinderat ist der Auffassung, dass die Zuständigkeit des 
Regierungsstatthalters für einen solchen Entscheid nicht gegeben sei. Im Weiteren 
würden zudem wesentliche Verfahrensgrundsätze (wie z.B. die Gewährung des 
rechtlichen Gehörs) verletzt. Der Entscheid des Regierungsstatthalters sei damit nichtig, 
von vornherein rechtsunwirksam und müsse nicht vollzogen werden.   
 
Der Gemeinderat will die im Grundsatz beschlossene Beschwerde gegen den Entscheid 
des Regierungsstatthalters an einer seiner nächsten Sitzungen behandeln und innert der 
gesetzlichen Beschwerdefrist von 30 Tagen beim Regierungsrat einreichen.  
 
Die SVP Thun begrüsst diese konsequente Haltung des Gemeinderates und hofft, dass 
der Ende letzten Jahres gestartete, einjährige Probebetrieb in der Thuner Innenstadt wie 
geplant durchgeführt, abgeschlossen und evaluiert werden kann. Diese Resultate 
werden dann zeigen, ob Korrekturmassnahmen notwendig sind. 
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